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Erweiterter Straf-Rechtsschutz für Selbstständige 
(Sonderbedingung 1 § 1 Abs. 1 a) 
 
 
 
 
 
Gegen Beitragszuschlag kann der Versicherungsschutz um den erweiterten Straf-Rechtsschutz (Sonderbedingung 1) ergänzt 
werden.  
 
Versichert sind 

• der Versicherungsnehmer bzw. dessen gesetzlicher Vertreter 
• die Aufsichtsorgane des Versicherungsnehmers 
• vom Versicherungsnehmer beschäftigte Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für das Unternehmen 
• auf Antrag auch die im Versicherungsvertrag genannten rechtlich selbstständigen Tochter- und Beteiligungsunternehmen des 

Versicherungsnehmers in deren im Versicherungsvertrag bezeichneten selbstständigen Tätigkeiten  
• aus den Diensten der versicherten Unternehmen ausgeschiedene Personen für Rechtsschutzfälle, die sich aus ihrer früheren 

Tätigkeit für diese ergeben. 
 
Der erweiterte Straf-Rechtsschutz umfasst 
• Straf-Rechtsschutz 
• Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 
• Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
 
Für den Versicherungsnehmer umfasst der Versicherungsschutz auch eine verwaltungsrechtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts, 
die dazu dient, die Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zu unterstützen. 
Der Versicherungsnehmer oder eine von ihm im Versicherungsvertrag benannte natürliche Person und – soweit versichert – wei-
tere in den versicherten Unternehmen tätige Mitinhaber sowie bei juristischen Personen deren gesetzliche Vertreter sind ferner 
geschützt, wenn sie in einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren als Zeuge vernommen werden sollen. 
Richtet sich ein Ermittlungsverfahren gegen zunächst nicht benannte natürliche Personen, besteht Versicherungsschutz auch für 
die rechtzeitige strafrechtliche Vertretung des Unternehmens, damit durch eine Firmenstellungnahme die Ausweitung des Er-
mittlungsverfahrens auf Betriebsangehörige vermieden wird. 
Wird einer versicherten Person vorgeworfen, eine Straftat begangen zu haben, besteht Versicherungsschutz, wenn ihr ein Verge-
hen zur Last gelegt wird, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige Begehung strafbar ist. Ist das Vergehen nur vorsätzlich begehbar, 
besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn der Versicherungsnehmer selbst betroffen ist oder wenn er der Rechtsschutzgewäh-
rung vorab zustimmt. 
Im Falle einer Verurteilung wegen Vorsatzes ist die versicherte Person verpflichtet, dem Versicherer die erbrachten Leistungen 
zurückzuerstatten. Ausnahme: Das Verfahren endet mit einem rechtskräftigen Strafbefehl. Dann bleibt der Versicherungsschutz 
auch bei rechtskräftiger Verurteilung wegen einer Vorsatzstraftat bestehen. Auf eine Rückforderung verzichten wir. 
Bei Ordnungswidrigkeiten (Bußgeldbescheiden) ist vorsätzliches Handeln immer mit geschützt. 
 
Als Rechtsschutzfall gilt  
• in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten; ein Ermitt-

lungsverfahren gilt als eingeleitet, wenn es bei der zuständigen Behörde als solches verfügt ist; 
• für den Zeugenbeistand die mündliche oder schriftliche Aufforderung an den Versicherungsnehmer zur Zeugenaussage; 
• in standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren die Einleitung eines förmlichen standes- oder disziplinarrechtlichen Verfahrens 

gegen den Versicherten; 
• für die Firmenstellungnahme die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherungsnehmer, ohne dass eine kon-

krete Person beschuldigt wird. 
 
Nach diesen Definitionen fallen auch bereits vor Abschluss des Rechtsschutzvertrags eingetretene Vorfälle unter den Versiche-
rungsschutz, soweit noch kein Verfahren eingeleitet worden ist. Diese Regelung setzt voraus, dass dem Versicherer vor Vertrags-
beginn alle bekannten Umstände angezeigt werden, die auf ein möglicherweise anstehendes Verfahren hinweisen. 
Richtet sich ein Verfahren gegen mehrere Versicherte, handelt es sich um denselben und nicht um jeweils einen neuen Rechts-
schutzfall. 
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Rechtsschutzfälle, die in Europa eintreten und für die in diesem Bereich der Gerichts-
stand gegeben ist. 
Die Versicherungssumme ist zugleich die Gesamtversicherungssumme für alle in einem Kalenderjahr eingetretenen Rechtsschutzfäl-
le, zeitlich und ursächlich zusammenhängende Rechtsschutzfälle und für denselben Rechtsschutzfall im oben genannten Sinn. 
Der Versicherer trägt die dem Versicherten auferlegten Kosten der versicherten Verfahren sowie die gesetzliche Vergütung eines 
für ihn tätigen Rechtsanwalts. 
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Für den Versicherungsnehmer übernimmt der Versicherer darüber hinaus auch die angemessene Vergütung (Honorarvereinba-
rung) sowie die üblichen Auslagen eines für diesen tätigen Rechtsanwalts. 
 
Maßgeblich sind die Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung. 
 
 
Besondere Hinweise 

Der erweiterte Straf-Rechtsschutz kann nur in Verbindung mit einem Vertrag über Aktiv-Rechtsschutz Premium für Selbstständi-
ge, Aktiv-Rechtsschutz Komfort für Selbstständige oder Landwirtschafts-Rechtsschutz abgeschlossen werden. Er entfällt, wenn 
das jeweilige vorgenannte Risiko wegfällt. 
 
Nicht mit erweitertem Straf-Rechtsschutz versicherbar sind: 
Abfüllbetrieb 
Altmetallrecycling 
Altpapierrecycling 
Asbestverarbeitung,  
-warenherstellung, -lager 
Autoverleih 
Behörden und Verbände 
Bergverkehrseinrichtung 
Biogasanlage 
Detekteien / Auskunfteien 
Eisenbahnbetrieb 
Elektrizitätswerk 
Energieversorger 
Entsorgungsbetrieb (keine Ver-
brennung, keine Stoffverwer-
tung) 
Erdöl-, Erdgas-, Bohr- und  
Förderanlage 
Fahrbetrieb/Frachtführer  
(mit Gefahrguttransport) 

Fernheizwerk  
Feuerwehr 
Feuerwerker 
Feuerwerkherstellung 
Finanz- und Kreditgewerbe 
Flughafenbetrieb  
Fluggesellschaft 
Gaswerk 
Geld-, Kreditinstitut 
Glasrecycling 
Großhandel mit Altmaterial 
Grubenentleerungsbetrieb 
Heizkraftwerk 
Insolvenzverwaltung, Zwangs-
verwaltung 
Kernkraftwerk 
Kessel-, Tankreinigung,  
Entrostung 
Kirche 
Kläranlage 

Kohlekraftwerk 
Kommunale Einrichtung 
Kompostierungsanlage 
Krankenhäuser/Kliniken 
Kunststoffrecycling 
Müllverbrennungsanlage 
Öffentliche Verwaltung, 
Rathaus 
Ölkraftwerk 
Rechtsberatung 
Recycling gemischter Stoffe 
Recycling sortenreiner Stoffe 
(soweit nicht separat aufge-
führt) 
Schädlingsbekämpfung,  
-mittelherstellung 
Schule (öffentlich-rechtlich) 
Sonderlager 
Sondermülldeponie 
Spedition (mit Gefahrgut) 

Spielhalle, -salon 
Sprengbetrieb,  
-lager, -herstellung 
Sprengstoffherstellung  
Tattoo-, Piercingstudio 
Textilrecycling 
Tierpflegeanstalt 
Tierverwertung 
Unkrautbekämpfung 
Vermögensberatung 
Vermögensverwaltung 
Versicherer 
Wach- und Sicherungsunter-
nehmen 
Waffenhandel 
Waffenherstellung 
Wasserentsorgung 
Wasserkraftwerk 
Wasserwerk 

 
Der erweiterte Straf-Rechtsschutz stellt keinen rechtlich selbstständigen Vertrag dar, sondern lediglich eine unselbstständige 
Leistungserweiterung des bestehenden Versicherungsschutzes. Die Zusatzleistungen enden, wenn der ARAG Aktiv-Rechtsschutz 
Premium für Selbstständige, ARAG Aktiv-Rechtsschutz Komfort für Selbstständige oder der Landwirtschafts-Rechtsschutz endet. 
 
 


